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Öffentliche Bekanntmachungen

AMTLICHER TEIL

Beschlussfassung aus der 33. Sitzung 
des Bauausschusses der Stadt Meuselwitz

vom 17.11.2011
Der Bauausschuss der Stadt Meuselwitz hat in seiner Sitzung
am 17.11.2011 folgende Beschlüsse gefasst:

Beschl.-Nr. BA-102/2011 ö. T.
Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes 1. Änderung Sondergebiet Erholung „Am Ha-
selbacher See" zum Bau eines Sanitärcontainers, zum Auf-
bau einer Spielanlage und zum Bau einer Einfriedung inner-
halb des Bebauungsplangebietes
Der Bauausschuss der Stadt Meuselwitz beschließt, für den An-
trag auf Befreiung von den Festsetzungen der 1. Änderung des
Bebauungsplans Sondergebiet Erholung „Am Haselbacher See“
gemäß § 31 Abs. 2 BauGB, zum Bau eines Sanitärcontainers,
zum Aufbau einer Spielanlage und einer Einfriedung auf den
Flurstücken 21/28, 22/6, (Gemarkung Ruppersdorf, Flur 3) und
den Flurstücken 17/59, 32/77 (Gemarkung Kammerforst, Flur
1) das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.
Gemäß den Festsetzungen des o. g. Bebauungsplans ist für
den Standort der vorgesehenen Bebauung eine „private Grün-
fläche“ festgesetzt, auf welcher die o. g. Bebauung laut text-
lichen Festsetzungen nicht zulässig ist.

Hinweise:
Anlagen können in der Stadtverwaltung Meuselwitz eingesehen
werden.
Beschlüsse mit Satzungscharakter werden nach Abschluss des
kommunalaufsichtlichen Verwaltungsverfahrens im vollen Wort-
laut öffentlich bekannt gemacht.
Die in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse werden
gem. § 40 ThürKO bekannt gemacht, sobald die Gründe für die
Geheimhaltung weggefallen sind und/oder der Stadtrat über die
Bekanntmachung entschieden hat.

Golder - Bürgermeisterin der Stadt Meuselwitz

Bekanntmachung d. Amtsgerichtes Altenburg
Geschäftsnummer: K 23/11          Altenburg, d. 19.01.2012

Beschluss
Das im Grundbuch von Meuselwitz, Blatt 34, Grundbuch-
amt Altenburg eingetragene Grundeigentum

lfd. Nr. 1      Gemarkung Wintersdorf
Flur 1    Flurstück 27    Pflichtendorfer Str. 6 zu 160 qm
zweigeschossiges Einfamilienhaus, nicht unterkellert, teil-
ausgebautes DG, diverse Sanierungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen durchgeführt, niedrige Raumhöhen,
Wohnfläche ca. 93 qm, eigen genutzt
    
soll am Mittwoch, 21.03.2012, 10 Uhr, Saal 105 (Hinter-
haus) im Gerichtsgebäude, Burgstr. 11 in 04600 Altenburg     

durch Zwangsvollstreckung versteigert werden.

Gemäß § 74 a Abs. 5 ZVG beträgt der festgesetzte Ver-
kehrswert:  Blatt 34         lfd. Nr. 1 28.000,00 EUR

Kuppe - Rechtspflegerin

Nächsten Sitzungen des Stadtrates 
der Stadt Meuselwitz

Die nächsten Sitzungen des Stadtrates der Stadt Meuselwitz
finden 

am Dienstag, dem 14. Februar, um 18 Uhr und
am Mittwoch, dem 29. Februar, um 18 Uhr,

statt. Alle interessierten Bürger sind dazu recht herzlich einge-
laden. Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte den Veröf-
fentlichungen der Tageszeitungen. Außerdem können Tagungs-
ort und Tagesordnung im Schaukasten des Rathausfoyers, in
den Schaukästen der Ortsteile sowie unter www.meuselwitz.de
eingesehen werden.

Golder - Bürgermeisterin der Stadt Meuselwitz

Schiedsstelle 
Die Sprechstunde wird jeden letzten Dienstag im Monat durch-
geführt. Die nächste Sprechstunde findet am

28. Februar, von 17 bis 18 Uhr,

im Rathaus der Stadt Meuselwitz, Zi. 26, statt. Terminabsprache
wird erbeten über die Stadtverwaltung Tel: 03448 4430 bzw. den
Bürgerservice 03448 2498.

Unterzeichnung Konzessionsvertrag Erdgas
in Meuselwitz

Der Stadtrat der Stadt Meuselwitz hatte sich in seiner Sitzung
am 30. November 2011 für die EWA als Partner des Konzes-
sionsvertrages Erdgas über 20 Jahre entschieden. Bereits in
den letzten 20 Jahren war die EWA für die Erdgasversorgung

Stadtnachrichten



Wahlhelfer zur Wahl des Landrates gesucht!
Für die Durchführung der Landratswahl am 22.04.2012 in der
Stadt Meuselwitz sowie für eine evtl. stattfindende Stichwahl am
06.05.2012 werden freiwillige Helfer für die Wahlvorstände der
17 Wahlbezirke einschließlich Briefwahlvorstand benötigt. Die
Stadtverwaltung Meuselwitz bittet die Bürger der Stadt um Un-
terstützung durch die Übernahme dieses Ehrenamtes. Für die
Tätigkeit im Wahlvorstand wird ein Erfrischungsgeld in Höhe
von 15,00 € je Wahltag gezahlt. Die Wahl dauert von 08.00 bis
18.00 Uhr; anschließend wird das Wahlergebnis ermittelt.

Wer sich als Wahlhelfer bewerben möchte, kann die nachfol-
gende Erklärung ausfüllen und per Post oder Fax bis zum
24.02.2012 an die Stadtverwaltung Meuselwitz zurücksenden.

Insbesondere werden die Parteien und Wählergruppen auf-
gerufen, Mitglieder für die Wahlvorstände zu benennen.

Stadtverwaltung Meuselwitz
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in Meuselwitz verantwortlich, es wurden Hausanschlüsse und
-anschlussleitungen erneuert.
Am 18. Januar 2012 wurde der Konzessionsvertrag von der
Bürgermeisterin, Frau Barbara Golder, sowie den Geschäfts-
führern der EWA, Anton Geerlings und Martin Wenzel unter-
zeichnet. Damit ist für die nächsten 20 Jahre die Versorgung mit
Erdgas in Meuselwitz sowohl für die Firmen als auch für die Pri-
vathaushalte gesichert.

Gedenktag 
für die Opfer des Nationalsozialismus

Die zentrale Gedenkfeier des Landkreises fand am 27. Januar
in Mumsdorf am Mahnmal des Ehrenfriedhofes statt. Ehren-
gäste legten Kränze nieder.

NEUES AUS DEM RATHAUS
– Hauptamt –

Unterzeichnung des Vertrages mit der EWA

Nach der Kranzniederlegung - Gedenken an die Opfer des Fa-
schismus.

Die Bürgermeisterin der Stadt Meuselwitz, Frau Barbara Golder,
unterstrich in ihrer Gedenkrede, wie wichtig dieser Tag ist, damit
die Gräueltaten des Naziregimes nie in Vergessenheit geraten.

Bereitschaftserklärung zur Mitarbeit als 
Mitglied eines Wahlvorstandes

an: Stadtverwaltung Meuselwitz
Rathausstr. 1
04610 Meuselwitz

Tel. 03448 443201 Fax.  03448 3498

Ich bin bereit, die Stadt Meuselwitz bei der Landratswahl
am 22.04.2012 / evtl. Stichwahl am 06.05.2012 als Mitglied
eines Wahlvorstandes zu unterstützen.

Name, Vorname: ……………………………………………..

Straße, Hausnr.: ……………………………………………..

PLZ, Wohnort: ……………………………………………..

Geburtstagsdatum:    …………………………………………

Tel.-Nr. dienstlich …………………………….......................

privat ……...............................................................

gewünschter Einsatzort: …………………………………..

Ich war bereits in einem Wahlvorstand tätig.

ja nein

Die in diesem Formular enthaltenen Daten werden
gemäß Thüringer Kommunalwahlgesetz – ThürKWG –
§ 5 Abs. 4 ausschließlich für wahlorganisatorische
Zwecke erhoben und verarbeitet. Wenn Sie nicht wün-
schen, dass Ihre Daten auch für künftige Wahlen ver-
arbeitet werden, können Sie dieser Verarbeitung wider-
sprechen.



Die Stadtgärtnerei
sagt Danke …
… Danke an Herrn Knuht
Köhler aus Rehmsorf vom
Rassegeflügelzuchtverein
Rehmsdorf.
Er spendete für die Vo-
liere im Seckendorff-Park
2 Wellensittiche.

Eine Bitte an die Parkbe-
sucher: Füttern Sie bitte
den Tieren kein Brot!

Einziehung von Beiträgen im Jahr 2012 für
Straßenausbaumaßnahmen

Auf der Grundlage des Thüringer Kommunalabgabengesetzes
zeigt die Stadt Meuselwitz die Erhebung von Beiträgen der End-
abrechnung für nachfolgende Straßenbaumaßnahmen an:

Straßenausbaubeiträge
1. Rathenauplatz
- Abrechnung der erneuerten Fahrbahn mit Gehweg, Beleuch-

tung, Begrünung und Entwässerung
- diese Straße gehört zur Kategorie verkehrsberuhigter Bereich 
- in die Berechnung werden die jeweiligen Eckgrundstücke ein-

bezogen.

2. Damaschkestr.
- Abrechnung der erneuerten Fahrbahn mit Gehweg, Beleuch-

tung, Parkflächen, Begrünung und Entwässerung
- diese Straße gehört zur Kategorie Anliegerstraße
- in die Berechnung werden die jeweiligen Eckgrundstücke ein-

bezogen

3. Cl.-Zetkin-Str.
- Abrechnung der erneuerten Fahrbahn, Gehweg, Entwässe-

rung und Parkflächen
- diese Straße gehört zur Kategorie Haupterschließungsstraße 
- in die Berechnung werden die jeweiligen Eckgrundstücke ein-

bezogen

Mit der Beitragserhebung für die genannten Straßen ist im III.
Quartal 2012 zu rechnen.
Grundlage für die Erhebung der Beiträge ist die Straßenaus-
baubeitragssatzung vom 05.03.2008 in der derzeit gültigen Fas-
sung. Zur Anwendung kommt bedarfsweise die Kostenspaltung.
Die Unterlagen zu den einzelnen Straßenbaumaßnahmen kön-
nen im Zeitraum der Widerspruchsfrist im Stadtbauamt, bei Frau
Poppe, auf Absprache eingesehen werden. Zahlungserleichte-
rungen können auf Antrag gewährt werden. Nähere Auskünfte
dazu erteilt Ihnen gern unsere Finanzverwaltung.
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Bücher reservieren oder 
vorbestellen von zu Hause!
Bibliotheksmitglieder können über die Ho-

mepage der Stadt Meuselwitz zum Bibliothekskatalog On-
line gelangen.
Dort sind Reservierungen und Vorbestellungen von Me-
dien aus dem Bestand der Stadtbibliothek möglich oder
eine einmalige Verlängerung Ihrer entliehenen Medien.

Sie brauchen dazu Ihr Geburtsdatum und die Kennung
Ihres Benutzerausweises.
Anfallende Gebühren (z. B. die Jahresgebühr) müssen
entrichtet worden sein.

Recherchieren im Katalog der Stadtbibliothek kann aber
jeder.
Sollten Sie Medien benötigen, die Sie im Katalog der
Stadtbibliothek nicht finden, können wir diese im GBV
(Gemeinsamer Bibliotheksverbund – www.gbv.de) als
Fernleihe bestellen.
Alle Auskünfte dazu erhalten Sie in der Stadtbibliothek
unter 03448 750708 oder per E-Mail an: bibliothek@meu-
selwitz.de.

Öffnungszeiten der Bibliothek (Bahnhofstr. 5)
Montag 13 - 17 Uhr
Dienstag 10 - 12 Uhr und 14 - 17 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 10 - 12 Uhr und 14 - 17 Uhr
Freitag 13 - 16 Uhr

Ihre Stadtbibliothek Meuselwitz

AGH-Maßnahmen in den Kindertagesstätten
der Stadt Meuselwitz einschließlich Ortsteile

In den Kindertagesstätten der Stadt Meuselwitz einschließlich
der Ortsteile sind kürzlich 2 Maßnahmen angelaufen, die als Ar-
beitsgelegenheiten (AGH) bezeichnet werden. Erstmalig ist die
Stadt Meuselwitz Träger solcher Maßnahmen.
Die insgesamt sechs Teilnehmer der Maßnahmen erledigen all-
gemeine Hilfstätigkeiten zur Unterstützung des pädagogischen
Personals in den Kindereinrichtungen. Zu den Tätigkeiten ge-
hören z. B. kleinere Reparaturarbeiten an Spielzeug, Unterstüt-
zung bei der Ausgestaltung von Räumen oder Hilfe bei der Her-
stellung von Dekomaterial.

– Finanzverwaltung –

Bekanntmachung über die Fälligkeit 
von Steuern und Abgaben

Bitte beachten Sie nachfolgende Fälligkeitstermine:

Grundsteuer 15.02.2012, 15.05.2012,
15.08.2012, 15.11.2012 

Gewerbesteuer-Vorauszahlung 15.02.2012, 15.05.2012,
15.08.2012, 15.11.2012

Kindergartenbeiträge am 15. des Monats

Hundesteuer 15.02.2012, 15.08.2012

Wir bitten um bargeldlose Zahlung auf folgende Konten der
Stadtkasse:

Kontonummer      Bankleitzahl      Bank
1 204 004 605     830 502 00       Sparkasse Altenburger Land 
2 570 111 631     830 200 86       HypoVereinsbank

Geben Sie bitte bei den Überweisungen immer die PK-Nummer
(Konto-Nr. oben links aus dem Bescheid ersichtlich) an.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter der Stadt-
kasse unter Tel. 03448 443133 und 443134 oder per E-Mail an
fiebig@meuselwitz.de oder huettel@meuselwitz.de

– Bauamt –

Redaktion des „Bote von der Schnauder“ E-Mail:
bote@meuselwitz.de
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formiert werden.
Die Berufskraftfahrer bitten wir um Beachtung!

Das Fundbüro informiert
Die aktuelle Auflistung der Fundgegenstände erfragen sie bitte
im Bürgerservice Meuselwitz, Neugasse 1 - 3, 04610 Meusel-
witz, Telefon 03448 2498 zu den Öffnungszeiten.
Haben Sie einen Gegenstand gefunden, die Suche nach dem
Eigentümer war erfolglos, dann können Sie den Fundgegen-
stand im Fundbüro abgeben. Nutzen Sie auch unseren Service
auf der Homepage www.meuselwitz.de

Bürgerservice Meuselwitz

Thüringer Gesetz zum Schutz der Bevölkerung
vor Tiergefahren

Frist für Hundehalter läuft zum 1. März 2012 ab
Seit dem 1. September 2011 ist das Thüringer Gesetz zum
Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren vom 22. Juni 2011 in
Kraft. Das Gesetz wurde bereits im Schnauderboten Nr. 10/2011
auszugsweise veröffentlicht.

Die Stadt Meuselwitz möchte noch einmal darauf hinweisen,
dass innerhalb von 6 Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes
(Frist läuft zum 1. März 2012 ab) jeder Hunderhalter verpflichtet
ist, seinen Hund durch einen Tierarzt kennzeichnen zu lassen.
Weiterhin hat der Halter innerhalb dieser Frist der zuständigen
Behörde den Abschluss der Versicherung anzuzeigen. Auch die
Haltung eines gefährlichen Tieres bedarf der Erlaubnis der zu-
ständigen Behörde.
Zuständige Behörde für die Umsetzung dieses Gesetzes ist die
Stadt Meuselwitz!

Anträge zur Anzeige der Kennzeichnung eines Hundes, zur An-
zeige des Abschlusses einer Haftpflichtversicherung sowie zur
Erteilung einer Erlaubnis zum Halten eines gefährlichen Tieres
können bei der Stadt Meuselwitz abgefordert werden.
Wir verweisen außerdem auf den bereits im Amtsblatt erschie-
nen Vordruck gemäß Chip-Verordnung.
Selbstverständlich können Anfragen auch an die zuständige Be-
hörde unter der Telefonnummer 03448 443402, Fax: 03448
3498 der per E-Mail: info@meuselwitz.de gerichtet werden. 

Parkverhalten von Lastzügen in der Nordstraße
in Meuselwitz

Durch Anlieger wurde auf das mangelhafte Parkverhalten von
Lastzügen in der Nordstraße aufmerksam gemacht. Zumindest
müssen Ein- und Ausfahrten freigehalten werden, dabei ist auch
der Wenderadius von Fahrzeugen zu beachten.
Die Durchfahrtsbreite von mindestens 3,05 m ist stets zu ge-
währleisten, um die Durchfahrt von Einsatzfahrzeugen der Feu-
erwehr und des Winterdienstes zu ermöglichen.
Bei Zuwiderhandlungen kann die Stadtverwaltung bzw. die Po-
lizei (außerhalb der Dienstzeiten der örtlichen Verwaltung) in-

– Ordnungsamt –

Vandalismus im von-Seckendorff-Park
Einer der erst Ende 2011 neu angeschafften und im von-
Seckendorf-Park eingebauten Müllbehältern wurde im Zeitraum
vom 27.01. bis 29.01.2012 aus dem Betonfundament heraus
gerissen und in den Springbrunnen geworfen. Es entstand hier-
bei ein Sachschaden von ca. 400 €.

Altenburger Straße 22, 04610 Meuselwitz, 
Tel.: 03448 44 250, Telefax: 03448 27 39

Sie suchen eine Wohnung in Meuselwitz oder Umgebung? Bei
uns sind Sie an der richtigen Adresse. Wir sind Ihr Partner und
helfen Ihnen bei der Suche nach Ihrer „Traumwohnung“.
Sie finden bei uns garantiert eine Mietwohnung, die Ihren Vor-
stellungen und Wünschen entspricht.

Altenburger Str. 58b                2-Raum-WE     55,12 m²    EG rechts
An der Schnauderaue 19         2-Raum-WE     31,00 m²    1. OG links
Fritz-Kramer-Str. 13a               2-Raum-WE     41,00 m²    EG rechts
Georgenstr. 27                         2-Raum-WE     45,22 m²    2. OG rechts
A.-Puschkin-Str. 16                 2-Raum-WE     46,95 m²    3. OG rechts
Schulstr. 5a                             2-Raum-WE     54,14 m²    2. OG
Geschwister-Scholl-Str. 17a    2-Raum-WE     47,51 m²    DG links
Altenburger Str. 56c                3-Raum-WE     55,02 m²    DG rechts
Baderdamm 15                        3-Raum-WE     59,20 m²    1. OG rechts
Bahnhofstr. 14                         3-Raum-WE     92,56 m²    DG links
Georgenstr. 1                           3-Raum-WE     77,69 m²    1. OG 
Clara-Zetkin-Str. 10                 3-Raum-WE     66,80 m²    EG rechts
Fr.-Naumann-Str. 12                4-Raum-WE     72,60 m²    3. OG links
Weinbergstr. 47                       4-Raum-WE     77,69 m²    EG links

Weitere Angebote, auch Gewerberäume u. Pkw-Stellplätze 
auf Nachfrage! Besuchen Sie uns auch auf unserer 

Homepage unter: www.swg-meuselwitz.de

Städtische Wohnungsgesellschaft 
Meuselwitz mbH

Ein Bild von Vandalismus

Vermietung Wohnung Wirtschaftsweg 7
5-Raum-Wohnung mit Balkon   1. OG 

Wohnzimmer, Schlafzimmer, 3 Kinderzimmer
1 Küche 1 Flur
1 Bad mit Wanne/Dusche/WC 1 Abstellraum           
1 sep. Gäste-WC mit Dusche zzgl. 1 Abstellraum im EG 

Wohnfläche 155,02 qm
Mietpreis: nach Vereinbarung Kaution: 2 Grundmieten

Vermietung ab:  1. Juni 2012

Ansprechpartner: Herr Reimann / ESS    Tel. 03448 44220

Eigenbetrieb der Stadtwerke Schnaudertal
Verwalter: Städt. Wohnungsgesellschaft Meuselwitz mbH 
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Die Bürgermeisterin und der Stadtrat 
der Stadt Meuselwitz gratulieren zum 

Geburtstag im Februar 2012:

zum 98. Geburtstag Herrn Rudolf Wölfl
Frau Elly Graulich, 
Neupoderschau

zum 97. Geburtstag Frau Luzie Dvorak 
zum 92. Geburtstag Frau Maria Müller

Herrn Walter Schuhknecht
zum 91. Geburtstag Frau Käthe Hilpert

Frau Ilse Thurm, Wintersdorf 
zum 90. Geburtstag Frau Waltraud Ahnelt

Frau Annaliese Sterzik, 
Mumsdorf
Frau Anneliese Donner, 
Mumsdorf

zum 89. Geburtstag Frau Elfriede Naumann
Herrn Arthur Wießner, 
Wintersdorf
Frau Charlotte Brazda

zum 88. Geburtstag Frau Ingeburg Lohmann
zum 87. Geburtstag Frau Erika Geier, Wintersdorf 
zum 86. Geburtstag Frau Annemarie Zimmermann

Frau Margot Küchler, 
Schnauderhainichen
Frau Elisabeth Wembdzio, 
Wintersdorf
Frau Irmgard Salvequart
Frau Hannelore Brauer
Frau Marta Nagel, Mumsdorf
Frau Elfriede Stein
Frau Johanna Langer, 
Wintersdorf
Frau Herbert Zweig

zum 85. Geburtstag Herrn Heinrich Brandfaß
Frau Irmgard Pleißner
Frau Dietrich Schiebold
Frau Lisbeth Böhm
Frau Margot Liebermann
Frau Margot Böhm
Herrn Günter Dölze

zum 84. Geburtstag Frau Irmhild Reimann, 
Wintersdorf
Frau Marie Kaden
Frau Ursula Burghardt
Frau Elisabeth Seiferth, 
Falkenhain
Frau Margot Köhler

zum 83. Geburtstag Herrn Ernst Köhler
Frau Elisabeth Stichling
Herrn Helmut Gellrich

zum 82. Geburtstag Frau Hannalore Ring
Frau Sigrid Voigt, Mumsdorf
Frau Irmtraut Merta
Frau Günter Haugk, Wintersd.
Frau Ursula Wießner, 
Wintersdorf
Frau Lisa Bermel

Herrn Helmut Brocke
Herrn Horst Schmidt
Frau Gerda Siegmund

zum 81. Geburtstag Frau Marianne Opitz, 
Wintersdorf
Frau Elsbet Eberhardt
Frau Helga Bötzold
Herrn Dieter Dietzmann
Frau Meta Gottschald
Frau Ruth Hofmann
Frau Anneliese Teichmann

zum 80. Geburtstag Frau Sonja Heukrodt
Herrn Helmut Sander, 
Wintersdorf
Frau Waltraud Staudte
Frau Marzella Richter
Herrn Alfred Fränzel
Frau Adele Baumann
Herrn Rudolf Berkel, 
Wintersdorf
Frau Elisabeth Gerndt
Frau Inge Wachner
Frau Dagmar Aschmittat, 
Wintersdorf

Die Bürgermeisterin und der Stadtrat
der Stadt Meuselwitz gratulieren sehr herzlich 

im Februar 2012 zum Fest der 

goldenen Hochzeit  
den Ehepaaren

Christa und Hans Kirsch  
in Schnauderhainischen,

Karla und Gerd Wießner 
in Wintersdorf,

Doris und Achim Meinhardt  
Helga und Willi Irlbeck 

in Meuselwitz.

Den Jubiläums-Paaren alles Gute und noch 
viele glückliche gemeinsame Jahre.

Ein herzliches Willkommen dem 
neuen Meuselwitzer Erdenbürger:

Magnus Marcus
Kröber

geb. am 13.12.2011
in Borna



aktuelle Personenstandsmeldungen
Sterbefälle: Die Zustimmung zur Veröffentlichung

wurde erteilt:

Otto Böhme, 04610 Meuselwitz OT Wintersdorf, geb. am
10.12.1914, verst. am 02.01.2012 in Wintersdorf;
Gerlinde Meißner, geb. Worms, Am Weinberg 1, 04610 Meu-
selwitz, geb. am 12.10.1929, verst. am 06.01.2012 in Gera;
Erhard Hellweg, Zipsendorfer Weg 6, 04610 Meuselwitz OT
Brossen, geb. am 17.04.1926, verst. am 06.01.2012 in Brossen;
Walter Lange, Karl-Marx-Straße 28, 04617 Rositz, geb. am
20.01.1920, verst. am 19.01.2012 in Rositz;
Erika Borchert, geb. Schuster, Clara-Zetkin-Straße 12, 04610
Meuselwitz, geb. am 29.10.1922, verst. am 21.01.2012 in Win-
tersdorf;
Manfred Lang, Altenburger Straße 13 a, 04610 Meuselwitz,
geb. am 14.11.1933, verst. am 19.01.2012 in Zeitz;
Ruth Plötner, geb. Heitsch, Karl-Marx-Straße 28, 04617 Rositz,
geb. am 21.11.1920, verst. am 05.01.2012 in Altenburg;
Corrina Bandel, Phönixstraße 21, OT Mumsdorf, 04610 Meu-
selwitz, geb. am 30.04.1962, verst. am 13.01.2012 in‚ Mums-
dorf;
Elly Möckel, geb. Kipping, Bebelstraße 31, 04610 Meuselwitz,
geb. am 19.07.1911, verst. am 26.01.2012 in Altenburg.

Meuselwitz gesamt Monat Dezember 2011
(Meldeamt)

Geburten: 1
Eheschließungen: 3
Sterbefälle: 8

Eine namentliche Veröffentlichung von Eheschließungen, Ge-
burten und Sterbefällen im Amtsblatt darf nur bei Vorlage einer
schriftlichen Einverständniserklärung erfolgen. Wenn Sie eine
Veröffentlichung wünschen, sprechen Sie dies bitte mit der
Standesbeamtin bzw. mit dem Bestattungsunternehmen ab. Die
entsprechenden Vordrucke sind dort erhältlich.
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Eigenbetrieb 
„Stadtwerke Schnaudertal“
Tourenplan für die Fäkalienentsorgung 

im Zeitraum vom 12.03.2012 bis 23.03.2012
Meuselwitz – OT Falkenhain
Gartenstraße 12.03.2012
H.-Gentzsch-Straße 12.03.2012
Thälmannring 12.03.2012
Schacht 13.02.2012
Alte Rusendorfer Straße 13.03.2012
B.-Bürgel-Straße 13.03.2012
J.-Blüthner-Straße 13.03.2012
K.-Liebknecht-Straße 14.03.2012
K.-Marx-Straße 15.03.2012
K.-Bähr-Straße 16.03.2012
Max-Bohne-Straße 16.03.2012
F.-Engels-Straße 19.03.2012
F.-Mehring-Straße 20.03.2012
R.-Ebert-Gasse 20.03.2012
Herweghstraße 23.03.2012
Von-Minckwitz-Straße 23.03.2012

Die Firma Rohrreinigungs-Service Gunther Vetterlein wurde
durch den Eigenbetrieb der Stadt Meuselwitz „Stadtwerke
Schnaudertal“ mit der Fäkalschlammentsorgung beauftragt. Bei
Rückfragen zum Tourenplan und bei Terminanfragen zur Ent-
leerung von Grundstückskläranlagen außerhalb dieses Planes
steht Ihnen Frau Vetterlein von der Firma Rohrreinigungs-
Service Gunther Vetterlein in Lödla unter der Telefonnummer
03447 832167 bzw. die Mitarbeiterin des Eigenbetriebes Stadt-
werke Schnaudertal, Frau Heimer unter der Telefonnummer
03448 442217 zur Verfügung. 

Thomas Reimann 
Betriebsleiter Stadtwerke Schnaudertal

Ende des amtl. Teils
Impressum: „Bote von der Schnauder-Amtsblatt Meuselwitz“ er-
scheint monatl. im Katzbach Verlag · Schillerstr. 52, 04565 Regis-
Breitingen · Tel. 034343 51625 · Fax 034343 51666
Verantwortlich für den Inhalt des amtlichen Teiles:
Stadtverwaltung Meuselwitz
Verteilung: kostenlos an alle Haushalte in Meuselwitz einschl. Orts-
teile. Bei Nichtzustellung bitte Mitteilung an die Stadtverwaltung
Meuselwitz - Öffentlichkeitsarbeit
Abonnement: gegen Erstattung der Kosten für Porto und Versand
über Katzbach Verlag · Schillerstr. 52 · 04565 Regis-Breitingen –
Jahresbetrag bei Postversand: 21,17 Euro
Einzelbezug: gegen Erstattung der Kosten für Porto und Versand
über Stadtverwaltung Meuselwitz · Rathausstr. 1 · 04610 Meusel-
witz – Einzelbezug: 1,00 Euro

Nächster Erscheinungstermin
„Bote von der Schnauder“: 10. März 2012
Redaktionsschluss bei der
Stadtverwaltung Meuselwitz: 27. Februar 2012

Bitte beachten: Später eingehende Manuskripte können für den jeweili-
gen Schnauderboten nicht mehr berücksichtigt werden! Wir bitten noch-
mals auf die Einhaltung vorgegebenen Textlänge von max. 1500 Zeichen
(= 25 gedruckten Zeilen im Schnauderboten) zu achten. Die Redaktion
des Schnauderboten behält sich vor, längere Beiträge zu kürzen. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

≙

Aktuelle Informationen im Internet unter:
http://www.meuselwitz.de

Schulen/Kindereinricht.

Staatliche Regelschule & Medienschule
„Geschwister Scholl“ Meuselwitz

Tag der offenen Tür ein
Der Tag der offenen Tür der Staatlichen Regelschule & Medien-
schule „Geschwister Scholl“ Meuselwitz findet am 18. Februar
2012 in der Zeit von 9 Uhr bis 12 Uhr statt.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger von Meuselwitz und
Umgebung sowie unsere zukünftigen und ehemaligen Schüle-
rinnen und Schüler sind herzlich zur Präsentation unserer Me-
dienschule willkommen. Durch die Ausstattung mit interaktiven
Tafeln zählt unsere Schule zu den modernsten Bildungseinrich-
tungen in Thüringen. 

Zu diesem Termin können auch Schüler der jetzigen Klassen-
stufen 4 für das Schuljahr 2012/13 angemeldet werden.


